
Satzung zur Beteiligung der Einwohner des Landkreises Uckermark 
(Einwohnerbeteiligungssatzung) 

 
Der Kreistag des Landkreises Uckermark hat auf Grund des § 131 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 13 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 37], S. 4) und mit Bezug auf 
§ 3 der Hauptsatzung des Landkreises Uckermark in seiner Sitzung am 04.12.2019 
folgende Satzung zur Beteiligung der Einwohner des Landkreises Uckermark 
(Einwohnerbeteiligungssatzung) beschlossen:  
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§ 1 

Anwendungsbereich 
 

(1) Gemäß § 3 Abs. 3 S. 2 der Hauptsatzung des Landkreises Uckermark werden 
die näheren Einzelheiten über die Beteiligung und Unterrichtung der Einwohner 
in wichtigen Angelegenheiten des Landkreises Uckermark geregelt. Als Formen 
der Einwohnerbeteiligung sieht § 3 Abs. 3 S. 1 der Hauptsatzung des 
Landkreises Uckermark vor: 
- Einwohnerfragestunde  
- Einwohnerbefragung 
- Einwohnerversammlung. 

 
(2) Im Einzelfall kann darüber hinaus eine Beteiligung und Unterrichtung der 

betroffenen Einwohner an wichtigen Angelegenheiten des Landkreises in 
anderer Form erfolgen.  

 
§ 2 

Einwohnerfragestunde 
 

(1) Zu Beginn jeder öffentlichen Kreistags- und Ausschusssitzung ist eine 
Einwohnerfragestunde von ca. 30 Minuten vorzusehen. 

 
(2) Jeder Einwohner des Landkreises ist berechtigt, Fragen in Angelegenheiten des 

Landkreises an den Kreistag zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu 
unterbreiten. Eine Redezeit von max. 3 Minuten sollte eingehalten werden. 

 
(3) Die gestellten Fragen werden in der Sitzung von der Landrätin oder vom 

Vorsitzenden ohne Beratung mündlich beantwortet. 
 
(4) Sind Fragen in derselben Sitzung nicht ausreichend zu beantworten, erfolgt auf 

Wunsch des Fragestellers eine schriftliche Beantwortung durch die Landrätin 
oder den Vorsitzenden bis zur nächsten Sitzung des Kreistages. Die Mitglieder 
des Kreistages erhalten parallel zum Fragesteller die schriftliche Beantwortung 
zugesandt. 

  



(5) Vorschläge und Anregungen der Einwohner sind Verwaltungsvorgänge, über die 
der Kreistag zu informieren ist. 

 
§ 3 

Einwohnerbefragung 
 

(1) Der Kreistag kann beschließen, dass in wichtigen Angelegenheiten des 
Landkreises, die alle Einwohnerinnen und Einwohner oder Gruppen von 
Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises betreffen, eine Befragung 
aller Einwohnerinnen und Einwohner bzw. der von den jeweiligen 
Angelegenheiten betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern durchgeführt 
wird. 

 
(2) Zur Teilnahme an der Einwohnerbefragung berechtigt sind grundsätzlich alle 

Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Uckermark, die am 
Befragungstag oder am letzten Tag des Befragungszeitraumes das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Soweit der Kreistag beschließt, nur die von den 
jeweiligen Angelegenheiten betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner zu 
befragen, entscheidet er auch über die Abgrenzung dieser Gruppe. 

 
(3) Die Einwohnerbefragung erfolgt schriftlich. Sie muss in den Sachstand einführen 

und mindestens eine bestimmte Frage enthalten. Fragen sind so zu stellen, dass 
sie mit „Ja" oder „Nein" beantwortet werden können. Zulässig ist auch die 
Auswahl zwischen unterschiedlichen vorzugebenden Varianten. 

 
(4) Die konkrete Fragestellung, die Zeit beziehungsweise der Zeitraum und 

gegebenenfalls der Ort sowie das nähere Verfahren der Befragung werden durch 
den Kreistag jeweils durch gesonderten Beschluss (Durchführungsbeschluss) 
bestimmt und im Amtsblatt für den Landkreis Uckermark bekannt gemacht. Im 
Übrigen gelten die Vorschriften des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes 
und der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung in der jeweils aktuellen 
Fassung entsprechend, soweit nicht diese Satzung oder der 
Durchführungsbeschluss ausdrücklich abweichende Regelungen festlegen. 

 
(5) Die Leitung der Vorbereitung und Durchführung der Befragung sowie die 

Feststellung des Ergebnisses obliegen der amtierenden Kreiswahlleiterin 
beziehungsweise dem amtierenden Kreiswahlleiter. Das Ergebnis der 
Einwohnerbefragung wird gemäß § 21 Absatz 1 der Hauptsatzung öffentlich 
bekannt gemacht. Das Ergebnis der Einwohnerbefragung ist nicht bindend. Es 
soll in der nächsten Sitzung des Kreistages behandelt werden. Eine 
Einwohnerbefragung über Gegenstände des § 15 Abs. 3 BbgKVerf findet nicht 
statt. 

 
§ 4 

Einwohnerversammlung 
 

(1) Wichtige Angelegenheiten des Landkreises mit einem deutlichen gemeindlichen 
Bezug sollen mit den betroffenen Einwohnern erörtert werden. Zu diesem Zweck 
können Einwohnerversammlungen für den Landkreis bzw. für das betroffene 
Gebiet durchgeführt werden. 

 
(2) Die Landrätin beruft unter Angabe der Tagesordnung und ggf. des Gebietes, auf 

das die Einwohnerversammlung begrenzt wird, die Einwohnerversammlung ein. 
Die Einberufung erfolgt durch die öffentliche Bekanntmachung von Ort, Zeit und 
Tagesordnung der Einwohnerversammlung entsprechend den Vorschriften für 



die Bekanntmachung der Sitzung des Kreistages. Die Landrätin oder eine von ihr 
beauftragte Person leitet die Einwohnerversammlung. Alle Einwohner, die das 
16. Lebensjahr vollendet und im Landkreis Uckermark bzw. in dem begrenzten 
Gebiet des Landkreises Uckermark ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, haben in der Einwohnerversammlung Rederecht. Über die 
Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist 
vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen und dem Kreistag zuzuleiten. 

 
(3) Eine Einwohnerversammlung ist durchzuführen, wenn sie von den betroffenen 

Einwohnern schriftlich unter Angabe der zu erörternden Angelegenheit beantragt 
wird. Der Antrag muss von mindestens 10 v. H. der Einwohner des Landkreises 
Uckermark bzw. 10 v. H. der Einwohner des betroffenen Gebietes des 
Landkreises unterzeichnet werden. Antragsberechtigt sind Einwohner, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Der Antrag darf nur Angelegenheiten 
behandeln, die innerhalb der letzten 12 Monate nicht bereits Gegenstand einer 
Einwohnerversammlung waren. Sind die Voraussetzungen für die Durchführung 
einer Einwohnerversammlung gegeben, so ist innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang des Antrages bei der Landrätin eine Einwohnerversammlung 
durchzuführen. 

 
§ 5 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für 
den Landkreis Uckermark in Kraft.  
 
 
Prenzlau, den ………………. 
 
 
 
Karina Dörk 
Landrätin 
 


